
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Carl-Bernhard von Heusinger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
– Drucksache 18/4311 –

Waffenbesitz von Rechtsextremen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/4311 – vom 27. September 2022 hat folgenden Wortlaut:

Ausweislich des Verfassungsschutzberichts für das Jahr 2021 liegt das rechtsextremistische Personenpotenzial in Rheinland-Pfalz 
bei 740 Personen. Gegenüber dem Jahr 2017 gab es somit einen Anstieg um 90 Personen, die dem rechtsextremen Spektrum zuge-
rechnet werden. Dem gewaltorientierten Spektrum in Rheinland-Pfalz werden wie in den Jahren zuvor 150 Personen zugerechnet. 
Nach Angaben des aktuellen Verfassungsschutzberichts weisen Rechtsextreme eine große Affinität zu Waffen auf. Waffen in Besitz 
von Rechtsextremen stellen aufgrund ihrer menschenverachtenden Weltanschauung und dem hohen Maß an Aggressionsbereit-
schaft und Gewaltpotenzial eine besonders große Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Es ist somit ein wichtiges Anliegen, 
Rechtsextremen waffenrechtliche Erlaubnisse zu entziehen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Rechtsextreme in Rheinland-Pfalz besitzen derzeit eine waffenrechtliche Erlaubnis?
2. Wie vielen Rechtsextremen wurde die waffenrechtliche Erlaubnis wieder entzogen?
3. Was sind die Gründe für den Entzug?
4. Über wie viele Waffen verfügen Rechtsextreme insgesamt?
5. Wie sind die waffenrechtlichen Erlaubnisse regional in Rheinland-Pfalz verteilt?
6. Wie schätzt die Landesregierung diese Gefährdung ein?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben 
beantwortet.
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Klei!le Anfrage de-s Abgeordneten Carl-Bemhard von Heusinger (BÜNDNIS 90/DIE 
GR)NEN) 
belr. ]JWaffenbesitz von Re,chtse·xtremen'' 
- Drucksache 18/4311 & 

Die Kleine Anfrage beantvi1orte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen derzeit 103 dem reolltse.x.tremistis.chen 

Pe:rson.enpotenziä I zuzurechnende Personen mit Wohnsitz in Rhei.nland-P•aiz. Dabei 

handelt es srch im Einzelnen um -49 IKle ne Waffensd11eine, 40 Waffenbe-s itzk.arten und 

14 Doppelertaubnisse (Stand: 5. 1OktobE-r 2022). 

Zy den F[agen 2 und 3: 

Ha1..ptkriterien für den Widerruf waffen rechtlicher Erlaubnisse sind generell eine 

gegBinüber den gesetzlichen Anforderungen unzureichende ZUverläss1igkeit 

{Qbe,wiegend im Rahmen des§ 5 Abis 1 und Abs. 2 Nr. 1 Waffengesetz - WaffG -

aufgrund einer 1rechtskräftigen Verurteikmg sowie ,eines miss.bräuohlichen bzw. nicht 
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sorgfäffigen Umgangs mit. Waffen) bzw. eine fehlende persönliche Eignung {z. B. 

Ges.chäftsunfähigkeit Alkohol- oder Drogenabhängigke it, psychische Erkrankungen). 

Im Zusammenhang mit Mitteilungen des Verfassungssdhutze.s zu Rechtsextremisten 

kommen jnsbesondere die Unzuverläs9gkeitsgnünde des§ 5 Abs . 1 Nr. 2 und Abs. 2 

Nr. 2 und 3 WaffG in Betracht. 

Eine statistische Datenbasis speziell im Sinne der Fragestellung wird alduell auf der 

Grmdlage einer im Juli 2022 veranstalteten Bund-Länder-Tagung in Zusammenarbeit 

mit den zuständigen kommunalen Waffenbehörden gecschaffen. 

.Zu Frage-4~ 

Der, Reclltsextremisten mit e iner waffenrechflichen Ertaubnis in Rheinfand'I-Pfal:z; lassen 

sicll 337 arngemeldete Waffen zuordnen 

Zu Frage 5~ 

Im Hinblick auf das o.g. Personenpoten:ial (rechtsextremistische Personen) ergibt 

sich - orientiert an den ZuständigkeitsbEreichen der Polizeipräsidien (PP) - folgende 

Verteilung: 

PP {oblenz 29. 

PP Mainz 17. 

PP Rlheinpfalz 25, 

PP Trier 12., 

PP 1Nes~pratz 20. 



Zu Frage 16: 
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Von ,iedeli Folim waffenrechtrlcher E1ilaubr1isse bei Extremisten geht eine abslrakte 

Gefahr aus. zentrales Z~ der Landesregierung ist: seit jeher dazu beizutragen, dass 

Extremisten unter Ausschöpfung der rechUich zu lässigen Möglichkeiten der Zugang zu 

Waffen verwehrt und bereits ,erteilte waffenrechUiche Erlaubnisse entzogen werden 

könrnen. Das Land unterstützt daher die laufende Befassung der 

lm,enmin istelkonferenz (1 M K) mit dem Thema "Keine Waffen in den Händen von 

E><trernrsten--, die unter anderem zum Ziel hat. Handrungsbedarfe zu identifizieren und 

we~ere, ggf. auch gesetzgeberische, Maßnahmen auf den Weg zu brin:gen. Das 

Waffeme-cht obliegt der ausschließlicher. Gesetzgebungskompetenz d&S Bundes. Unter 

F,ederführu ng des zuständigen Bundesinnenministeriums erfolgen derzeit auch 

entsprechende, P r0funge11 seitens der Bundesregierung. 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 6 der Kreinen Anfrage Drs. 1716952 {Drs. 

1717124) vetwiesen. 

In Vertretung 

!d~~~ga(byc/J 
Staatsse'kretärin 


